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Die Aussichten auf eine Gesetzesinderung
in Deutschland

Die «Frankfurter Allgemeine Zeitungs bringt in ihrer Nummer vom 17. April 1963
in Ausschnitten die Rede, die Bundesjustizminister Dr. Bucher kiirzlich gehalten hat.
Die genannte Zeitung schreibt in einem Vorkommentar. dass «der neue Gesetzesvor-
schlag gute Chancen hat, in seinem wesentlichen Inhalt Gesetz zu werden. Allerdings
nicht mehr in dieser Legislaturperiode; es gilt nicht einmal als sicher, ob der ndichste
Bundestag die Arbeit zu Ende bringen wird. Das bisherige geringe Interesse der Par-
lamentarier stimmt jedenfalls nicht zuversichtlich.» Soweit die genannte Zeitung. Zu
dem in Deutschland fir Menschen unserer Art giiltigen Paragraph schreibt der deut-
sche Bundesjustizminister: «Die alte. immer wieder neu umkimpfte Frage nach der
Strafbarkeit der Homosexualitit sucht der neue Entwurf dahin zu lésen, dass freiwil-
lige Handlungen zwischen erwachsenen Mannern nur noch dann strafbar sein sollen,
wenn es sich um erschwerte Formen gleichgeschlechtlichen Verkehrs handelt. Die
Strafharkeit noch weiter einzuschranken glaubt die Bundesregierung im Gegensatz zu
einer knappen Mehrheit der Strafrechtskommission, aber in Uebereinstimmung mit dem

Bundesrat. nicht verantworten zu konnen..

Generalstaatsamwalt Fritz Bauer. Aus den «Frankfurter Heften». Nr. 1. Januar 1963:
Staat und Sexus. zur Begriindung der Strafbarkeit des gleichgeschlechtlichen Grund-

tatbestandes.

Die Verwechslung von Moral und Recht, der Ersatz empirischer Forschung und
pragmatischer Losungen durch «sittliche Wertungsakte» zeigt sich in der Begriindung
zur Strafreform deutlich in der Inflation affekthetonter, moralisch einseitig welt-
anschaulich gefirbter Vokabeln wie «Lasters, «lasterhaftes Treiben», «widernatiirlich
verwerflich», «Verstoss gegen Zucht und Sitte». «allzemeines Schamgefihly, «allge-
meines religioses Empfinden», «Sauberkeitsgefiihl> und so weiter. Dabei ist der Ge-
setzgeber entweder naiv und unwissend oder er betrigt sich und andere. wenn er
hehauptet. mit seinen sittlichen Wertungsakten «die sittlichen Grundanschauungen des
Volkes». die «allgemeine Ueberzeugungs zu teilen. Bestenfalls teilt er die offizielle
Heuchelei. die vor der gelebten Wirklichkeit, dem «cosi fan tutte» erheblich abweicht,

auf die es allein ankommt. da Worte und Pharisiertum billig sind.

Senator Gerhard F. Kramer schildert zum gleichgeschlechtlichen Grundtatbestand
(heutiger § 175. im Entwurf zum neuen Strafgesetz § 216) die Rechtsentwicklung seit
dem Preussischen Strafgesetzbuch (1851) bis zur Beeinflussung des Rechtsdenkens an-
lisslich des Rohmputsches (1934) und zur NS-Verschirfung (1935). Er verwies dabei
auf die Bedeutung des GRIFFIN REPORT’s der englischen Katholiken (1956), des
WOLFENDEN REPORT's (1957) des britischen Regierungsausschusses. des PROTE-
STANTEN-BERICHT’s (1961) liberal-evangelischer Kreise in Deutschland und der an
diesen anschliessenden Aeusserungen namhafter Moraltheologen wie Thielicke, Ham-
burg, Wolf, Gittingen und Ermecke (Paderborn). Wie diese, so bekannte sich auch
Senator Kramer (gewissermassen namens der von ihm vertretenen SPD) zur kiinftigen

Straflosigkeit des gleichgeschlechtlichen Grundtatbestandes.

Aus einem Vortrag «Strafrechtsreform —— dringende Aufgabe unserer Zeit». 14. IL
1963, Bonn.
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Silberstreifen oder Fata morgana?

Man kann es schon als eine kleine Sensation bezeichnen. wenn ¢s in Deutschland
eine Zeitschrift fiir junce Menschen(!) {«twen» Nr. 4/1963) nach einer nicht zu iiber-
sehenden Vorankiindigung tatsiichlich wagt. das heisse Eisen der HS-Minderheiten anzu-
packen. Zwar ist es nun. da der Entwurf zur Strafrechisreform bereits dem Bundestag
vorliegt. reichlich spit. aber das Entscheidende in diesem Fall scheint mir zu sein. dass
man die Unhaltbarkeit der einschligizen Strafbestimmungen nicht nur schlicht ins
Gespriach bringt., sondern nun (sicher zum Entsetzen aller Spiesshiirger) sogar die
Jugend aufruft. sich aktiv an der Diskussion zu beteiligen.

Nach der durchaus positiven Einleitung der Redaktion folgt als erstes der Beitrag
eines «Betroffenen». Beim Lesen diecser Zeilen wird man unwillkiirlich an eine seeli-
sche Schocktherapie erinnert, ja es ist, als wiirde dem (voreingenommenen) Leser ein
nasses Handtuch um die Ohren geschlagen. dass ithm Hiéren und Schen vergeht. Das
ist kein Diskussionsheitrag mehr, das ist ein Faustschlag mitten in die Fratze einer ver-
logenen Pliischmoral. Es ist der Aufschrei eines Menschen, der endlich ein Ventil ge-
funden hat. sich Dinge von der Seele zun schreiben. die ihm und Millionen Gleichge-
sinnter seit Jahr und Tag auf den Nigeln bhrennen. Nachdem also gleich zu Anfang
dieser reinigende Gewittersturm iiber den Leser hinweggebraust ist, gleitet dieser nun
in das ruhigere Fahrwasser erginzender Stellungnahmen eines Theodor W. Adorno.
eines Werner Helwig. des Arztes Dr. Willhart S. Schlegel und des Frankfurter General-
staatsanwaltes Dr. Bauer. Simtliche Verfasser setzen sich unter Anfithrung hieb- und
stichfester Argumente fir die Aufhebung der einschligigen Strafbestimmungen ein.
doch verdient der Beitrag Dr. Schlegels iiber die sog. Verfithrung Minderjihriger mit
besonderer Aufmerksamkeit gelesen zu werden. In einer erdachten Diskussion mit
einem Jugendlichen wird hier die ganze Problematik der «Verfithrungstheorien»
herausgestellt. Am Schluss dieser Artikelreihe ruft die Zeitschrift zu Stellungnahmen
aus den Reihen der Leser auf. Man darf hoffen und wiinschen. dass dieser Ruf nicht
ungehort verklingt. Vielleicht wird dann aus dem. was heute noch wie eine Fata

morgana aussieht. eines Tages ein echter Silberstreifen. H.Z.

DIE JUNGEN melden sich zum Wort

Quo vadis?

Nach meinem ersten Besuch einer Kreis-Jahresversammlung habe ich den grossen
Wunsch, meine Gedanken niederzuschreiben. Nicht die teilweise sehr guten Aeusse-
rungen eciniger Nameraden oder das CGlick des bevorstehenden Club-Lokales haben
mein Herz bewegt. sondern das Fehlen der Jugend an der Jahresversammlung hat mich
beschaftigt. Ich glaube. dass dies nicht nur mir als jungem «Kreislers. sondern auch den
andern aufgefallen ist.

So machte ich nun mein Wort an meine unbekannten Altersgenossen richten! Ich
weiss. dass das Wort Versammlung im allgemeinen fiir uns einen langweiligen Beige-
schmack hat. Aber fiar unsere Sache sollten wir uns doch sicher viel mehr interessieren
und auch etwas Zeit und Kraft zur Verfiigung stellen. Ich frage euch, wie lange miis-
sen die einschligigen Lokale. die Strassen oder der Zufall noch die einzizen Moglich-
keiten sein, sich kennen zu lernen, unter uns zu diskutieren oder sich zu unterhalten?
Wire es nicht viel schoner, sich im Kreis zu treffen, sei es jetzt in Basel oder Ziirich
oder spiter in anderen Stadten? Thr gebt zur Antwort: Ich will doch nicht zu einer

Zusammenkunft idlterer Leute gehen. sondern irgendwohin wo etwas lauft! Nun. das

14



	Die Aussichten auf eine Gesetzesänderung in Deutschland

